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4. Fortschreibung vom 07.02.2018 
 

Aufgrund des Beschlusses der Mitgliederversammlung der LAG AL-P e.V. vom 07.02.2018 

wird die LES wie folgt fortgeschrieben: 
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S. 29 der LES – Punkt 2.7 Übersicht über die Strukturen und Aufgabenverteilung der LAG 
AL-P wird wie folgt geändert: 

 

Abb. 11: Aufgaben und Zuständigkeiten der Organe in der LAG AL-P ändert sich wie folgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Materieller, ideeller und juristischer Träger der Lokalen Entwicklungsstrategie

•Initiiert und steuert Aktivitäten zur Erreichung der satzungsgemäßen Vereinsziele

•Ist Träger der aktiven Bürgerbeteiligung, führt Foren durch

•Ist Träger einer sektorenübergreifenden Vernetzung im Sinne der Entwicklungsstrategie

•Vertritt den Verein nach Innen und Außen

•Kontrolle LAG-Management/Geschäftsführung

STRATEGIE
Lokale Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V.  (Mitgliederversammlung  u. Vorstand)

•Bewertet die eingereichten Projekte (Projektscorecard)

•Bindet Fachbehörden und externe Experten ein

•Ist Partner der ELER /Leader-Verwaltung

•Steuert die Verwendung der Fördermittel

•Vertritt die LAG AL-P nach Innen und Außen

•Erfolgskontrolle zur Umsetzung der Strategie (laufendes Monitoring)

ENTSCHEIDUNG
Lenkungsausschuss (Entscheidungsgremium)

•Betreut, Moderiert und Koordiniert den Entwicklungsprozess der LAG auf allen Ebenen

•Vorbereitung eigener LAG-Projekte

•Berät Projektträger bzgl. Einpassung in die Entwicklungsstrategie

•Umsetzungsbegleitung aller Projektträger und Monitoring

•Betreuung von Kooperationsprojekten der LAG

•Vertritt die LAG nach Innen und Außen

•Ist Partner der ELER /Leader-Verwaltung 

•Ist Partner der Vernetzungsstellen bei Bund und EU

•Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit Vorstand und Lenkungsausschuss

KOORDINATION UND VERNETZUNG
LAG-Management (Geschäftsstelle)

•Decken die strategischen Handlungsfelder (Entwicklkungsziele) und den Raum der LAG ab

•Sammeln, verdichten, prüfen und arbeiten Projektideen aus

•Binden potenzielle Projektträger ein

•Sorgen für aktive Beteiligung in den Foren zur Strategie der LAG, sind Partner von Verein, Entscheidungsgremium und 
LAG-Management

BÜRGERBETEILIGUNG
Arbeits- und Projektgruppen

•Entwickeln Maßnahmen und Projekte im Rahmen der LAG-Entwicklungsstrategie und setzen dies um

UMSETZUNG VON MASSNAHMEN
Projektträger 

•LEADER-Koordinatoren, 
ÄELF, ÄLE, Wirtschafts-
förderung, weitere 
Behörden, externe 
Experten

•Fachliche Beratung zu 
Strategie, Entwicklungs-
prozess, Projektvor-
bereitung, Förderung und 
Umsetzung

•Betreuung und Beratung 
im Rahmen des 
Entwicklungsprozesses 
sowie bei Maßnahmen 
und Projekten

•als Fachbeirat organisiert

BERATUNG

Fachbehörden
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S. 56 der LES – Punkt 4.7.4 Verteilung der Fördermittel auf die Entwicklungsziele wird wie 

folgt geändert:  

 

Zum 1. Meilenstein des STMELF Ende Oktober 2017 waren über 60% des Gesamtbudgets 
gebunden. Daraufhin wurde das Budget für Einzelprojekte um 300.000 € aufgestockt.  

Um die Flexibilität zur Zielerfüllung der LAG AL-P auch zukünftig zu gewährleisten, werden 
diese zusätzlichen Mittel so verteilt, dass weiterhin in allen Entwicklungszielen ausrei-
chend Fördergelder zur Verfügung stehen. Den Entwicklungszielen 1, 3 4 und 5 werden 
deshalb jeweils 75.000 € zugeordnet.  

 

Abb. 22 Prozentuale Verteilung der LEADER-Mittel auf die Entwicklungsziele ändert sich wie 

folgt: 

 
 

 

 

 

S.60 der LES – Punkt 5.1 Regeln für das Projektauswahlverfahren wird wie folgt geändert: 

 

Änderung der Formulierung: 

Sofern die LEADER-Kriterien eingehalten sind und die Übereinstimmung mit den Entwick-

lungs- und Handlungszielen der LAG gegeben ist, Grundsätzlich besteht für jeden Träger die 
Möglichkeit, sein Vorhaben dem Lenkungsausschuss vorzustellen. 
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Abb. 1: Ablauf des Projektauswahlverfahrens ändert sich wie folgt: 

 

 
 

 

 

Seite 65 der LES – Punkt 6.1 Aktionsplan wird wie folgt geändert: 

 

Der Aktionsplan wurde in der Sitzung des Lenkungsausschusses vom 27.11.2017 sowie im 
Umlaufverfahren im Januar 2018 beraten und in seiner Neufassung von der Mitgliederver-
sammlung am 07.02.2018 beschlossen. 

 

Die Abb. 27 wird durch den aktuellen Aktionsplan ersetzt. 

Der detaillierte Aktionsplan (Anlage 26 zur LES) wird zeitgleich veröffentlicht. 

 

 

 

Schongau, 07.02.2018 

1
•Vorstellung der Projektidee beim LAG-Management

2

•Beratung zu grundsätzlicher Förderfähigkeit (u.a. Beitrag zu Entwicklungszielen, …) in Abstimmung 
mit der LEADER-Förderbehörde am AELF Kempten (LEADER-Koordinator)

3

•Aufnahme des Projektes auf die Tagesordnung für den Lenkungsausschuss und öffentliche 
Bekanntgabe des Sitzungstermins mit Angabe der Tagesordnung und den zu beschließenden 
Projekten

4

•Vorstellung des Projektes im Lenkungsausschuss durch den Träger, Entscheidung des 
Lenkungsausschusses in der Regel in der gleichen Sitzung anhand der Checkliste 
Projektauswahlkriterien

5

•Öffentliche Bekanntgabe (Internet, Presse) der Sitzungsergebnisse mit Kurzvorstellung der zur 
Förderung empfohlenen Maßnahmen

6
•Einleitung des Antragsverfahrens (Projektträger mit Unterstützung durch das LAG-Management)

7

•Information der Öffentlichkeit nach erfolgter Bewilligung des Projektes durch die Bewilligungsstelle 
(Presse, ausführliche Vorstellung des Projektes auf den Internetseiten der LAG)

Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums (ELER).  


